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I. Allgemeines 

 
 

§ 1  
Geltungsbereich und akademischer Grad 

(1) Diese Prüfungsordnung gilt für den Masterstudiengang Master of Public Administration in 
European Studies an der RWTH. Sie gilt nur in Verbindung mit der übergreifenden 
Prüfungsordnung (ÜPO) in der jeweils geltenden Fassung und enthält ergänzende 
studiengangspezifische Regelungen. In Zweifelsfällen finden die Vorschriften der 
übergreifenden Prüfungsordnung vorrangig Anwendung. 

 
(2) Bei erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums verleiht die Philosophische Fakultät den 

akademischen Grad eines Master of Public Administration RWTH Aachen University (MPA 
RWTH). 

 
 

§ 2  
Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung 

 
(1) Es handelt sich um einen weiterbildenden Studiengang gemäß § 2 Abs. 4 ÜPO. 
 
(2) Die übergeordneten Studienziele sind in § 2 Abs. 1, 3 und 4 ÜPO geregelt. Nähere 

Regelungen zu den Zielen des Masterstudiengangs finden sich in Anlage 3 dieser 
Prüfungsordnung. 

 
(3) Das Studium findet in deutscher und englischer Sprache statt.  

 
 

§ 3  
Zugangsvoraussetzungen 

 
(1) Zugangsvoraussetzung ist ein anerkannter erster Hochschulabschluss gemäß § 3 Abs. 4 

ÜPO. 
 

(2) Für die Zulassung in Verbindung mit einer Auflage gilt § 3 Abs. 6 ÜPO. Sind Auflagen im 
Umfang von mehr als 10 CP notwendig, ist eine Zulassung zum Masterstudiengang nicht 
möglich. 

 
(3) Für diesen Masterstudiengang ist die ausreichende Beherrschung der deutschen Sprache 

nach § 3 Abs. 7 ÜPO sowie der englischen Sprache nach § 3 Abs. 9 ÜPO nachzuweisen. 
 

(4) Für die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen gilt § 3 Abs. 12 ÜPO. 
 

(5) Allgemeine Regelungen zur Anerkennung von Prüfungsleistungen enthält § 13 ÜPO. 
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§ 4  
Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs,  

Leistungspunkte und Studienumfang 
 
(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Anfertigung der Masterarbeit drei Semester 

(eineinhalb Jahre). Ein Antrag auf ein Studium in Teilzeit kann in diesem Studiengang 
gestellt werden, sofern die Einschreibungsvoraussetzungen erfüllt sind und ein wichtiger 
Grund vorliegt. Das Studium kann nur im Wintersemester aufgenommen werden. 

 
Der Studiengang besteht aus einem Pflichtbereich sowie den drei Wahlpflichtbereichen 
Technical Specialisations, Soft Skills und Elective Courses. Im Rahmen des 
Wahlpflichtbereichs Technical Specialisations werden die zwei Vertiefungsrichtungen 
„Energy and Climate Track“ und „Digital Transformation Track“ angeboten, von denen eine 
zu absolvieren ist (jeweils 3 Modulen à 5 CP).  
Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums ist es erforderlich, insgesamt 90 CP zu 
erwerben. Die Masterprüfung setzt sich dabei wie folgt zusammen: 
 
Pflichtbereich 30 CP 
Technical Specialisations (Wahlpflichtbereich) 15 CP 
Soft skills (Wahlpflichtbereich) 5 CP 
Elective courses (Wahlpflichtbereich) 10 CP 
Masterarbeit 30 CP 
Summe 90 CP 

 
(2) Das Studium enthält einschließlich des Moduls Masterarbeit 18 Module. Alle Module sind im 

Modulkatalog definiert. Die Gewichtung der in den einzelnen Modulen zu erbringenden 
Prüfungsleistungen mit CP erfolgt nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 ÜPO. 

 
 

§ 5  
Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen 

 
(1) Nach Maßgabe des § 5 Abs. 2 ÜPO kann Anwesenheitspflicht ausschließlich in 

Lehrveranstaltungen des folgenden Typs vorgesehen werden:  
 

1. Übungen  

2. Seminare und Proseminare  

3. Kolloquien 

4. (Labor)Praktika  

5. Exkursionen  
 
(2) Die Veranstaltungen, für die Anwesenheit nach Abs. 1 erforderlich ist, werden im 

Modulkatalog als solche ausgewiesen. 
 
 

§ 6  
Prüfungen und Prüfungsfristen 

 
(1) Allgemeine Regelungen zu Prüfungen und Prüfungsfristen enthält § 6 ÜPO. 
 
(2) Sofern die erfolgreiche Teilnahme an Modulen oder Prüfungen oder das Bestehen von 

Modulbausteinen gemäß § 5 Abs. 4 ÜPO als Voraussetzung für die Teilnahme an weiteren 
Prüfungen vorgesehen ist, ist dies im Modulkatalog entsprechend ausgewiesen. 

 



 

 

NUMMER  2019/079 

HERAUSGEGEBEN IM AUFTRAGE DES REKTORS VON DER ABTEILUNG 1.1 DES DEZERNATES 1.0 DER RWTH AACHEN 
Templergraben 55, 52056 Aachen | Tel. +49 241 80-99087 | Fax. +49 241 80-92664 | akad@zhv.rwth-aachen.de 

5/12

 
§ 7  

Formen der Prüfungen 
 
(1) Allgemeine Regelungen zu den Prüfungsformen enthält § 7 ÜPO. 
 
(2) Es sind folgende weitere Prüfungsformen gemäß § 7 Abs. 1 ÜPO vorgesehen: 
 

1. Im Praktikum sollen die Studierenden praktische Kenntnisse über die im Studiengang 
vermittelten Modulinhalte erwerben. Die Bewertung des Praktikums erfolgt unbenotet auf 
der Basis des Praktikumsberichts. Weitere Informationen sind der Anlage 2 zu entnehmen. 
 

2. In Planspielen sollen die Studierenden lernen, unter Übernahme einer festgelegten 
zugewiesenen Rolle in Teams (Kleingruppen) die vorgegebenen Unternehmensprojekte 
umzusetzen. Planspiele können sowohl computergestützt auf Basis einer programmierten 
Software als auch ohne eine solche durchgeführt werden. Die Studierenden treffen auf 
Basis festgelegter Regeln und in den übrigen Modulen behandelter Inhalte aktiv 
(Unternehmens-) Entscheidungen, die in Handlungen umzusetzen sind. Planspiele können 
in Kooperation mit einem oder mehreren Hochschullehrerinnen bzw. Hochschullehrern oder 
gemeinsam mit der Unternehmenspraxis angeboten werden. Letztere kann als Jury die 
Ergebnisse bewerten. 
 

3. Module mit didaktischen Sonderformen sind Projektmodule und beinhalten z. B. eine 
Fallstudienbearbeitung, -diskussion und –kolloquium, ein Videointerview oder eine 
Video- Beschreibung als Prüfungsform. In den Projektmodulen mit didaktischer 
Sonderform sollen die Studierenden lernen, in Teams zu arbeiten und die in den übrigen 
Modulen behandelten Inhalte erfolgreich umzusetzen. Projektmodule mit didaktischer 
Sonderform können sowohl theorie- als auch anwendungsorientiert sein. Themen und 
Inhalte der Projektmodule können semesterspezifisch definiert werden. 
 

(3) Die Dauer einer Klausur beträgt bei der Vergabe  
 
 von bis zu 5 CP 60 bis 90 Minuten 
 von 6 oder 7 CP 90 bis 120 Minuten 
 von 8 oder mehr CP bis 120 Minuten und mehr Minuten. 

 
(4) Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt mindestens 15 und höchstens 60 Minuten. Eine 

mündliche Prüfung als Gruppenprüfung wird mit nicht mehr als vier Kandidatinnen bzw. 
Kandidaten durchgeführt. 
 

(5) Für Projektarbeiten gilt im Einzelnen Folgendes: im Rahmen eines Projektes soll 
selbstständig oder in einer kleinen Gruppe die Lösung für eine eng umrissene, 
wissenschaftliche Problemstellung unter Anleitung erarbeitet, schriftlich dargestellt und 
präsentiert werden. Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung beträgt mindestens 10 und 
höchstens 100 Seiten. Die Dauer der Präsentation beträgt mindestens 10 und höchstens 45 
Minuten. 
 

(6) Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung eines Referates beträgt 5 bis 10 Seiten. Die 
Dauer eines Referates beträgt 15 bis 45 Minuten. 
 

(7) Für Kolloquien gilt im Einzelnen Folgendes: die Dauer eines Kolloquiums liegt zwischen 30 
und 60 Minuten. 

 
(8) Die Prüferin bzw. der Prüfer legt die Dauer sowie gegebenenfalls weitere Modalitäten der 

jeweiligen Prüfungsleistung zu Beginn der dazugehörigen Lehrveranstaltung fest. 
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(9) Die Zulassung zu Modulprüfungen kann an das Bestehen sog. Modulbausteine als 

Prüfungsvorleistungen im Sinne des § 7 Abs. 15 ÜPO geknüpft sein. Dies ist bei den 
entsprechenden Modulen im Modulkatalog ausgewiesen. Die genauen Kriterien für eine 
eventuelle Notenverbesserung durch das Absolvieren von Modulbausteinen, insbesondere 
die Anzahl und Art der im Semester zu absolvierenden bonusfähigen Übungen sowie den 
Korrektur- und Bewertungsmodus, gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn des 
Semesters, spätestens jedoch bis zum Termin der ersten Veranstaltung, im CMS bekannt. 

 
 

§ 8  
Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten 

(1) Allgemeine Regelungen zur Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten 
enthält § 10 ÜPO. 

 
(2) Besteht eine Prüfung aus mehreren Teilleistungen, muss jede Teilleistung mindestens mit 

der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden oder bestanden sein. 
 
(3) Ein Modul ist bestanden, wenn alle zugehörigen Teilprüfungen mit einer Note von 

mindestens ausreichend (4,0) bestanden sind, und alle weiteren nach der jeweiligen 
studiengangspezifischen Prüfungsordnung zugehörigen CP oder Modulbausteine erbracht 
sind. 

 
(4) Die Gesamtnote wird aus den Noten der Module und der Note der Masterarbeit nach 

Maßgabe des § 10 Abs. 10 ÜPO gebildet. 
 

(5) Für den Fall, dass alle Modulprüfungen des Masterstudiengangs innerhalb der 
Regelstudienzeit abgeschlossen wurden, kann eine gewichtete Modulnote im Umfang von 5 
CP nach Maßgabe des § 10 Abs. 13 ÜPO gestrichen werden. 

 
 

§ 9  
Prüfungsausschuss 

Zuständiger Prüfungsausschuss gemäß § 11 ÜPO ist der Prüfungsausschuss Master of Public 
Administration in European Studies der Philosophischen Fakultät. 
 
 

§ 10  
Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und  

Verfall des Prüfungsanspruchs 
 
(1) Allgemeine Regelungen zur Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und zum Verfall 

des Prüfungsanspruchs enthält § 14 ÜPO. 
 

(2) Frei wählbare Module innerhalb eines Wahlpflichtbereichs (ausgenommen 
Wahlpflichtbereich Technical Specialisations) dieses Masterstudiengangs können ersetzt 
werden, solange die Prüfungsleistung des betreffenden Moduls nicht mit „nicht bestanden“ 
bewertet wurde und der einschlägige Modulkatalog dies zulässt. Der Wechsel von 
Pflichtmodulen ist nicht möglich. 

 
(3) Die Vertiefungsrichtung innerhalb des Wahlpflichtbereichs Technical Specialisations dieses 

Masterstudiengangs kann auf Antrag an den zuständigen Prüfungsausschuss einmal 
gewechselt werden.  
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§ 11  

Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, 
Täuschung, Ordnungsverstoß 

Allgemeine Vorschriften zu Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß 
enthält § 15 ÜPO. 

 
 

 

II. Masterprüfung und Masterarbeit 

 
 

§ 12  
Art und Umfang der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung besteht aus 
 

1. den Prüfungen, die nach der Struktur des Studiengangs gemäß § 4 Abs. 2 zu 
absolvieren und im Modulkatalog aufgeführt sind, sowie 

 
2. der Masterarbeit und dem Masterabschlusskolloquium. 

 
(2) Die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen orientiert sich am Studienverlaufsplan (Anlage 1). 

Die Aufgabenstellung der Masterarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn 45 CP erreicht 
sind. 

 
 

§ 13  
Masterarbeit 

(1) Allgemeine Vorschriften zur Masterarbeit enthält § 17 ÜPO. 
 
(2) Hinsichtlich der Betreuung der Masterarbeit wird auf § 17 Abs. 2 ÜPO Bezug genommen.  
 
(3) Die Masterarbeit kann wahlweise in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden. 
 
(4) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt in der Regel studienbegleitend sechs 

Monate. In begründeten Ausnahmefällen kann der Bearbeitungszeitraum auf Antrag an den 
Prüfungsausschuss nach Maßgabe des § 17 Abs. 7 ÜPO um maximal bis zu sechs Wochen 
verlängert werden. 

 
(5) Die Ergebnisse der Masterarbeit präsentiert die Kandidatin bzw. der Kandidat im Rahmen 

eines Masterabschlusskolloquiums. Für die Durchführung gelten § 7 Abs. 12 ÜPO i.V.m. § 7 
Abs. 7 entsprechend. 

 
(6) Der Bearbeitungsumfang für die Durchführung und schriftliche Ausarbeitung der Masterarbeit 

sowie das Kolloquium beträgt 30 CP.  
 

§ 14  
Annahme und Bewertung der Masterarbeit 

(1) Allgemeine Vorschriften zur Annahme und Bewertung der Masterarbeit enthält § 18 ÜPO. 
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(2) Die Masterarbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung im Zentralen Prüfungsamt (ZPA) 
abzuliefern bzw. dort postalisch einzureichen. Es sollen gedruckte und gebundene 
Exemplare eingereicht werden. Darüber hinaus ist die Arbeit auf einem Datenträger als PDF 
gespeichert abzugeben. 
 

III. Schlussbestimmungen 

 
 

§ 15  
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
Die Einsicht erfolgt nach Maßgabe des § 22 ÜPO. 
 
 

§ 16  
Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen 

 
(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft und wird in den 

Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht.  
 
(2) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die in den 

Masterstudiengang Master of Public Administration in European Studies an der RWTH 
eingeschrieben sind. 

 
 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 
16.05.2018. 

 
 
 
 
 
 
 

   Der Rektor 
der Rheinisch-Westfälischen 

Technischen Hochschule Aachen 
 

 
Aachen, den 29.05.2019  

 
gez. Rüdiger 

   Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. Ulrich Rüdiger 
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Anlage 1: Studienverlaufsplan  
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Anlage 2: Richtlinien für die berufspraktische Tätigkeit 

 
1. Zweck der berufspraktischen Tätigkeit 
 
Anlage 2: Richtlinien für die berufspraktische Tätigkeit 
 
1. Zweck der berufspraktischen Tätigkeit 
 
Zur Überprüfung der getroffenen Studienwahl, zum ausreichenden Verständnis der 
Lehrveranstaltungen sowie zur Vorbereitung auf eine spätere Berufstätigkeit, sind berufspraktische 
Tätigkeiten (Praktika) unerlässlich. Die Studierenden sollen Kenntnisse über die in der Praxis 
verwendeten Methoden und Strukturen erwerben sowie übergeordnete Zusammenhänge zwischen 
Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft und Gesellschaft erkennen und verstehen. Darüber 
hinaus sollen sie Einblicke in die politischen und sozialen Prozesse und Strukturen im öffentlichen 
Sektor und/oder der Wirtschaft sowie anderen gesellschaftspolitisch relevanten Bereichen 
gewinnen. 
 
 
2. Dauer und Gliederung der berufspraktischen Tätigkeit  
 
Die Dauer der berufspraktischen Tätigkeit beträgt für die Studierenden des Master of Public 
Administration in European Studies mindestens 250 Stunden.  
 
 
3. Praktikumsstellen 
 

(1) Die Studierenden suchen selbständig nach geeigneten Praktikumsstellen.  
 

(2) Das Praktikantenverhältnis wird rechtsverbindlich durch den zwischen dem Betrieb bzw. 
der Organisation und dem Praktikanten abzuschließenden Praktikumsvertrag geregelt. Im 
Vertrag sollten alle Rechte und Pflichten der Praktikanten sowie des Praktikumsbetriebes 
bzw. -organisation festgelegt sein. 

 
(3) Praktikanten erhalten in der Regel vom Praktikumsbetrieb eine Vergütung. 
 
(4) Ausgefallene Arbeitstage (Urlaub, Krankheit, sonstige Fehltage), jedoch keine gesetzlichen 

Feiertage, müssen in jedem Falle nachgearbeitet werden. 
 
(5) Praktikanten sind versicherungspflichtig. Auskünfte zur Versicherungspflicht erteilen die 

Krankenkassen. 
 
(6) Grundsätzlich gilt, dass Praktika an Hochschulinstituten (inkl. An-Institute) und im eigenen 

bzw. elterlichen Betrieb nicht anerkannt werden können. 
 
 
4. Anerkennung der berufspraktischen Tätigkeit 
 

(1) Die Anerkennung der berufspraktischen Tätigkeit und die Erteilung des Gesamttestats 
erfolgt durch den Prüfungsausschuss (vgl. § 13 Abs. 1 ÜPO). 

 
(2) Zur Anerkennung der berufspraktischen Tätigkeit ist die Vorlage des gemäß Ziffer 5 der 

vorliegenden Richtlinie ordnungsgemäß abgefassten Praktikumsberichts und der gemäß 
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Ziffer 6 der vorliegenden Richtlinie ausgestellten Praktikumsbescheinigung jeweils im 
Original erforderlich. 

 
(3) Eine verspätete Vorlage der in (2) genannten Unterlagen kann wegen fehlender 

Überprüfbarkeit zur Nichtanerkennung des Praktikums führen. Die entsprechenden Fristen 
sind in (6) aufgeführt. 

 
(4) Eine Gesamtanerkennung wird nur ausgesprochen, wenn das Praktikum im geforderten 

Umfang vollständig abgeleistet worden ist. 
 
(5) Gegen Anerkennungsentscheidungen kann innerhalb einer Frist von einem Jahr nach 

Bekanntgabe der Entscheidung Widerspruch beim Prüfungsausschuss für den 
Studiengang Master of Public Administration in European Studies eingelegt werden, der 
über den Widerspruch entscheidet. Der Prüfungsausschuss teilt seine Entscheidung 
schriftlich mit. 

 
(6) Es sind bei der Anerkennung folgende Fristen zu wahren: Die vollständigen 

Praktikumsunterlagen (Praktikumsbericht und Praktikumsbescheinigung) sind spätestens 
zwei Monate nach Ende des Praktikums der wissenschaftlichen Studiengangsleitung zur 
Anerkennung vorzulegen. 

 
 
5. Praktikumsbericht 
 

(1) Die Praktikanten müssen während ihres Praktikums über ihre Tätigkeit einen 
Praktikumsbericht schreiben. 

 
(2) Inhalt des Praktikumsberichtes sind mindestens 10 und maximal 15 Seiten Fließtext. In 

dem zusammenhängendem Text sollen die während des Praktikums erfüllten Aufgaben 
kurz beschrieben werden. Zusätzlich soll auf mindestens einer Seite das Praktikum kritisch 
reflektiert werden (z.B. Betreuung, erzielte Lernerfolge, aufgetretene Probleme).  

 
 
6. Praktikumsbescheinigung 
 
Am Schluss ihrer bzw. seiner Tätigkeit erhält die Praktikantin bzw. der Praktikant vom 
Ausbildungsbetrieb eine Bescheinigung, in der die Ausbildungsdauer in den einzelnen Abteilungen 
bzw. die erfüllten Aufgaben und die Anzahl der Fehltage infolge Krankheit oder Urlaub vermerkt 
sind. 
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Anlage 3: Ziele des Masterstudiengangs 

 

Im Studiengang werden aktuelle und zukünftige gesellschaftsrelevante Themen sowie neueste 

wissenschaftliche technologische Erkenntnisse mit Europakompetenz verbunden. Dabei geht der 

Studiengang gezielt auf die veränderten Anforderungen und Bedarfe der Unternehmenspraxis und 

des öffentlichen Sektors ein, welche insbesondere durch die digitale Transformation entstehen. So 

werden neben europapolitischer Bildung, vor allem Technologietrends mit den Politikbereichen auf 

EU-Ebene verknüpft, um Lösungsperspektiven für europäische und globale Fragestellungen zu 

erarbeiten.  

Der MPA European Studies soll die Studierenden an der RWTH zu Experten an den 

interdisziplinären Schnittstellen von Energie, Klima, Technologie und Digitalisierung sowie 

europäischer Politik und europäischem Recht ausbilden. Es werden nach einer Vermittlung 

grundlegender Kenntnisse der Europäischen Union (Geschichte, Politik, Wirtschaft, Recht) gezielt 

fachspezifische technologie- und organisationsbezogene Kenntnisse unter ingenieur- und 

gesellschaftswissenschaftlichen Sichtweisen beleuchtet. Darüber hinaus werden den Studierenden 

auch Methodenkompetenzen vermittelt (u.a. Kenntnisse im Bereich des Projektmanagements, der 

Organisation und des Managements von Arbeitsprozessen, der Einführung und Umsetzung von 

Veränderungsprozessen sowie Methoden des Verhandelns und Entscheidens). Die Absolventen 

des Masterstudiengangs sind zur Behandlung komplexer Fragestellungen und insbesondere zur 

selbstständigen wissenschaftlichen Arbeit auf fortgeschrittenem Niveau befähigt.  

Ein weiteres Ziel liegt in der Unterstützung zur Entwicklung von überfachlichen, 

persönlichkeitsorientierten Schlüsselkompetenzen, insbesondere durch die Bearbeitung von 

anwendungsorientierten Aufgabenstellungen in Kleingruppen. Die Absolventen sollen dabei die 

Fähigkeit entwickeln, zielorientiert und mit wissenschaftlichen Methoden sowie Methoden aus der 

Berufspraxis sowohl selbstständig als auch in Teamarbeit Lösungswege zu entwickeln. 

Komplementär zu ihrem fachlichen Wissen, sollen die Absolventen zu Teamfähigkeit und 

Umsetzungsstärke befähigt werden.  

Durch die integrierten anwendungsorientierten Studienanteile, mit denen die theoretischen 

Konzepte praktisch vermittelt werden, werden die Absolventen für eine weiterführende berufliche 

Befähigung in vielseitigen beruflichen Bereichen qualifiziert.  

 


